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Datum I Date: 

Zum Entwurf eines Euro-Genossenschaftsbegleitgesetzes beehrt sich das BMF 

Stellung zu nehmen wie folgt: 

im Besonderen Teil der Erläuterungen zum Euro-Genossenschaftsbegleitgesetz wäre 

folgende Änderung vorzunehmen: 

Im ersten Satz des 2. Absatzes zu § 3 des Gesetzesentwurfes ist die Wortfolge ''freien 

Rücklagen" durch das Wort "Gewinnrücklagen" zu ersetzen. 

Die Änderung ist deshalb vorzunehmen, weil die in den Erläuterungen dargestellten 

Steuerwirkungen sich im Hinblick auf die Regelungen des § 4 Abs. 12 EStG 1988 nur auf 

Gewinnrücklagen erstrecken können. Werden Kapitalrücklagen in Nennkapital umgewandelt, 

kann eine Herabsetzung in Verbindung mit einer Rückzahlung an die Genossenschafter 

innehalb und außerhalb der Zehnjahresfrist nur als Einlagenrückzahlung und damit als 

Veräußerungstatbestand gewertet werden . 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

. September 2000 
Für den Bundesminister: 

I. V. Nag. Trattner 
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